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Art. 60 Ziff. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 60 ch. 7
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Hess Hans (R, OW): Ich möchte von Herrn Bundesrat Koller
gerne wissen, wie der Bundesrat das weitere Vorgehen sieht
für:
– die bestehenden Kursäle, die zwar über eine rechtskräftige
Boulespiel-Bewilligung verfügen, aber wegen der Verord-
nung des Bundesrates vom 22. April 1998 die Geldspielauto-
maten nicht einrichten dürfen;
– die bewilligten Kursäle, die über eine Boulespiel-Bewilli-
gung ihres Kantons verfügen, aber hierfür vom Bundesrat
wegen des Moratoriums bislang keine Genehmigung erhal-
ten haben.
Ich möchte insbesondere auch wissen, in welchem Zeitrah-
men Gesuche, die von seiten der Interessenten – wie bei-
spielsweise Sarnen – eingereicht werden, behandelt werden
und ob solche Gesuche prioritär behandelt werden sollen.

Maissen Theo (C, GR): Wir wissen, dass in bezug auf den
Zeitablauf beim Spielbankengesetz in verschiedenen Berei-
chen eine verfahrene Situation besteht. Ich bin mir bewusst,
dass es im Ablauf auch Ungerechtigkeiten gegeben hat. Dies
hängt damit zusammen, dass sich die einen Kantone an das
Moratorium gehalten haben, während sich andere nicht
daran gehalten haben. Es gibt auch Kantone, die zuerst zu-
gewartet haben und dann aktiv geworden sind, nachdem sie
gesehen haben, dass sich andere Kantone nicht an das Mo-
ratorium gehalten haben.
Wir befinden uns hier in einem Bereich, wo vor allem für Tou-
rismusgebiete grosse Probleme dadurch entstehen, dass Ar-
beitsplätze anderweitig abgebaut werden, auch durch bun-
deseigene Betriebe. Der Tourismus und damit die Spielban-
ken sind eine der wenigen Möglichkeiten, die in diesen Ge-
bieten vorhanden sind, und diese Möglichkeiten sollten
ausgeschöpft werden können.
Mich würde konkret schon noch interessieren, wie der Bun-
desrat den Ablauf sieht. Wir wissen, dass im Moment aus der
Sicht des Bundesrates nichts anderes zu machen ist als das,
was gemacht worden ist – wegen weiteren Ungerechtigkei-
ten. Wir müssen aber berücksichtigen, dass es in diesem
Land Unternehmen gibt, die im Vertrauen darauf, dass das
Ganze einigermassen zügig vor sich geht, bereits investiert
haben. Sie haben entsprechende kantonale Bewilligungen
und fallen dennoch unter die neue Verordnung vom 22. April
dieses Jahres.
Meine erste Frage ist folgende: Ist es tatsächlich ausge-
schlossen, dass es Härtefälle geben wird und Betriebe in
grösste Schwierigkeiten geraten? Ich möchte an und für sich
fordern, dass man vorweg solche Härtefälle behandelt.
Meine zweite Frage lautet: Ist es denkbar, dass Unterneh-
men, welche die Bedingungen erfüllen – wenn alles abläuft,
wie es gesagt worden ist, mit dem Einsetzen der Spielban-
kenkommission, mit der Erarbeitung der Verordnung, mit In-
kraftsetzen auf den 1. Januar 2000 –, auf den 1. Januar 2000
den Betrieb aufnehmen können? Wäre der Bundesrat dazu
bereit? Ich denke da vor allem an Unternehmen, die bereits
hohe Investitionen getätigt und Mietzinse zu bezahlen haben.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich habe Ihnen einleitend klarge-
macht, dass wir aus der Sicht des Bundesrates dann am be-
sten handeln, wenn es gelingt, dieses Gesetz in dieser Ses-
sion zu verabschieden. Ich bin daher auch dankbar, dass
man hier nicht eine Wiederaufnahme der Übergangsbestim-
mungen verlangt oder beantragt, weil ich davon überzeugt
bin, dass wir neue Ungerechtigkeiten schaffen würden, so-
bald wir wieder Ausnahmen gewähren würden – wie dies
zum Teil im Nationalrat beantragt wurde.

Ich erhalte ständig Briefe, in denen es heisst, dass jene Orte,
welche sich bundestreu verhalten haben, jetzt bestraft wer-
den, weil sie keinerlei Gelegenheit haben, sich an diesem of-
fenbar wirtschaftlich interessanten Kuchen zu beteiligen.
Ich habe Ihnen auch dargelegt, welches die Intentionen des
Bundesrates sind: Wenn es uns gelingt, dieses Gesetz in der
Dezembersession zu verabschieden, wird die Referendums-
frist laufen. Das wird uns nicht daran hindern, bereits mit der
Erarbeitung der Ausführungsvorschriften in den notwendigen
Verordnungen zu beginnen. Nach Ablauf der Referendums-
frist oder nach erfolgreichem Abstimmungskampf wird der
Bundesrat sicher auch die Spielbankenkommission wählen,
die sich als erstes einen Gesamtüberblick über die ganze
Casinolandschaft Schweiz verschaffen muss. Wir haben
auch die Möglichkeit, für diese erste Runde von Konzessio-
nierungsverfahren in den Ausführungsverordnungen ent-
sprechende Normen zu erlassen.
Weil die 24 vorbestehenden Kursäle mit dem Inkrafttreten
des Spielbankengesetzes kraft Gesetz in den Genuss einer
provisorischen B-Konzession kommen werden, wird dort vor-
erst kein unmittelbarer, grosser Handlungsbedarf bestehen.
Es sei denn, solche vorbestehende Kursäle reichten von An-
fang an ein Gesuch für ein A-Casino, für ein Grand Casino,
ein. Deshalb ist es die Intention des Bundesrates, hier durch
geeignete Verfahrensvorschriften dafür zu sorgen, dass
rechtzeitig eingereichte Gesuche von jenen Unternehmen,
die jetzt bereits investiert haben, sicher prioritär behandelt
werden können. Einen Rechtsanspruch auf eine Konzession
gibt es allerdings nicht.
Ich muss nochmals betonen, dass diese Investitionen entge-
gen dem klaren Moratorium des Bundesrates getätigt worden
sind. Ich habe die Kantone seit dem Jahre 1996 mehrmals
ganz klar gewarnt, und wir haben immer darauf aufmerksam
gemacht, dass Investitionen auf eigenes Risiko und auf ei-
gene Gefahr hin getätigt werden. Das ist wohl auch der
Grund dafür, weshalb wir jetzt vor Bundesgericht den ersten
Prozess gewonnen haben.
Wir werden alles unternehmen – wenn Sie das Gesetz in die-
ser Session verabschieden –, um ein möglichst rasches In-
krafttreten zu gewährleisten und eine möglichst speditive Be-
handlung sicherzustellen, vor allem auch von Gesuchen für
Casinos, für die bereits Investitionen getätigt worden sind.

An den Nationalrat – Au Conseil national
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Verfassung des Kantons Tessin.
Gewährleistung
Constitution du canton du Tessin.
Garantie

Botschaft und Beschlussentwurf vom 16. September 1998
(BBl 1998 5494)
Message et projet d’arrêté du 16 septembre 1998
(FF 1998 4818)

___________________________________________________________

Spoerry Vreni (R, ZH), Berichterstatterin: Der Kanton Tessin
hat sich eine neue, totalrevidierte Verfassung gegeben.
Diese ersetzt die älteste noch bestehende Kantonsverfas-
sung unseres Landes. Die alte Verfassung des Kantons Tes-
sin war die letzte Regenerationsverfassung der Schweiz. Sie
datiert aus dem Jahr 1830 – also noch aus der Zeit vor der
Gründung des Bundesstaates.
Bei der neuen Verfassung des Kantons Tessin, die im letzten
Jahr von den Stimmberechtigten angenommen wurde, han-
delt es sich um ein schönes Beispiel moderner Verfassung-
gebung, das alle wichtigen Grundprinzipien enthält. Die Ver-
fassung gibt die Staatsziele vor, garantiert die Grund- und
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Sozialrechte, verankert die Gewaltenteilung und führt die
Verfassungsgerichtsbarkeit für kantonale Akte ein. Unter
dem Titel über die politischen Rechte sind neu eine Geset-
zesinitiative, das fakultative Gesetzes- und Finanzreferen-
dum, das Verfassungsreferendum und das Recht auf Abbe-
rufung des Regierungsrates vorgesehen. Zudem wird die
Volkswahl des Grossen Rates und des Staatsrates nach dem
System des Verhältniswahlrechtes verankert. Die neue Ver-
fassung des Kantons Tessin hat in unserer Kommission zu
einer angeregteren Diskussion geführt, als dies bei anderen
Verfassungen der Fall war, weil hier sehr fortschrittlich ge-
dacht wurde.
Wir konnten feststellen, dass die neue Verfassung alle Vor-
aussetzungen erfüllt, welche für die Gewährleistung durch
den Bund erforderlich sind. Es geht um vier Punkte:
1. Die Kantonsverfassung darf nichts dem Bundesrecht Zu-
widerlaufendes enthalten.
2. Die politischen Rechte müssen nach republikanischen
Formen gewährleistet sein.
3. Die Verfassung muss vom Volk angenommen worden
sein.
4. Die Verfassung muss von der Mehrheit des Volkes wieder
abgeändert werden können.
Wie ich dargelegt habe, sind alle diese Voraussetzungen er-
füllt. Die Gewährleistung durch den Bund ist deshalb zwin-
gend zu erteilen. Dies wird Ihnen von der Kommission denn
auch einstimmig beantragt.

Reimann Maximilian (V, AG): Ich möchte am Beispiel dieser
neuen Tessiner Kantonsverfassung – die soeben von unse-
rer Kommissionspräsidentin als modernes und fortschrittli-
ches Musterbeispiel für eine Verfassung bezeichnet worden
ist – aufzeigen, wie in unserem Südkanton ein spezifisches
Problem gelöst wird, mit dem man sich auf der Alpennord-
seite und insbesondere in der Deutschschweiz zunehmend
schwertut. Ich meine die sprachliche Bewältigung des
Gleichstellungsproblems der Geschlechter.
Die Tessiner sagen in Artikel 7 Absatz 4 schlicht und einfach,
dass überall dort, wo ein Ausdruck in der männlichen Form
gebraucht wird, dieser voll und ganz auch die weibliche Form
abdeckt. Mit diesem eleganten Befreiungsschlag ist es den
Tessinern gelungen, Sprachformulierungsprobleme auf Di-
stanz zu halten, bei denen man sich in der übrigen Schweiz
je länger, je mehr in einem verwirrenden Geflecht verfangen
hat. Nur um gewisse ultrafeministische Kreise im Zaum zu hal-
ten, sind wir quasi mit dem Brecheisen dazu übergegangen,
immer und überall auf sprachliche Gleichschaltung zu ma-
chen, mit dem Effekt, dass gewisse Gesetzestexte kaum mehr
lesbar und verständlich sind oder dass man in den Redakti-
onskommissionen viel Energie aufwenden muss, um Formu-
lierungen zu finden, die letztlich noch verstanden werden.
Nun mag man einwenden, in der italienischsprachigen
Schweiz sei man für dieses Gleichstellungsproblem weniger
sensibilisiert als andernorts. Das glaube ich nicht. Man
schaue sich doch nur einmal in den übrigen Ländern und Re-
gionen mit deutscher Sprache um! Auch dort ist man irgend-
wie auf dem Boden geblieben und hat sich nicht mit Proble-
men eingedeckt, die in der Prioritätenordnung unter «ferner
liefen» eingestuft sind.
Morgen haben wir es dann mit den Frauenquoten ganz allge-
mein zu tun. Mit meinem heutigen Votum habe ich immerhin
einen kleinen Aperitif dazu beigesteuert.
Eines möchte ich mir aber – und deshalb bin ich froh, dass
Bundesrat Koller wieder hier ist – von Bundesrat und Bun-
desverwaltung ganz allgemein verbeten haben, nämlich den
Gebrauch jener Schreibweise mit dem grossen I mitten in ei-
nem Wort, die von der «NZZ» seinerzeit treffend als «Ver-
bastardisierung» der Sprache ausgelegt worden ist.
Herr Bundesrat, diese Schreibweise hat jüngst auch in der
hochoffiziellen Einladung zur grossen Jubiläumsfeier auf
dem Bundesplatz Einzug gehalten; ich habe den Wortlaut
hier. Da ist wiederholt von «LebenspartnerInnen» und «Par-
lamentarierInnen» die Rede. Ich möchte Sie einfach, Herr
Bundesrat, mit diesem Votum bitten, im amtlichen Schriftver-
kehr nicht einen ideologischen Stil Einzug halten zu lassen,

der nicht akzeptabel ist. Darf ich Sie deshalb höflich bitten,
diesem Unfug hochoffiziell und schnellstmöglich ein Ende zu
bereiten.
Den Miteidgenossen aus dem Tessin und ihren Repräsen-
tanten in unserem Rat hingegen möchte ich bezüglich ihrer
neuen Verfassung zurufen: Bravo, fahrt weiter so!

Koller Arnold, Bundesrat: Ich kann mich kurz fassen. Es freut
mich natürlich, dass die Bundesversammlung bereits wieder
eine neue Kantonsverfassung gewährleisten darf. Der Kan-
ton Tessin ist jetzt der neunte Kanton, der seit 1980 seine
Verfassung erfolgreich einer Totalrevision unterzogen hat.
Was für mich auch ein wichtiges Zeichen ist: Er ist der erste
lateinische Kanton. Die Revision der Kantonsverfassungen
war bisher weitestgehend der deutschsprachigen Schweiz
vorbehalten; und mit dem Kanton Tessin haben wir jetzt erst-
mals in der lateinischen Schweiz, wo ja mehrere Kantone am
Werk sind, eine erfolgreich abgeschlossene Totalrevision.
Ich hoffe, dass das ein gutes Omen für die Revision der Bun-
desverfassung ist. Auf weitere Details möchte ich hier nicht
eingehen.
Herr Reimann, wenn mich mein Gedächtnis und meine
Kenntnisse nicht schwer trügen, entscheidet über Ihre Frage
nicht der Bundesrat, sondern Sie als Gesetzgeber entschei-
den über diese Fragen. Soweit ich orientiert bin, sind in den
Redaktionskommissionen der beiden Räte diese Fragen und
Entscheide zum Teil noch hängig. Die Räte sind hier das zu-
ständige Organ, nicht der Bundesrat.

Eintreten ist obligatorisch
L’entrée en matière est acquise de plein droit

Bundesbeschluss über die Gewährleistung der Verfas-
sung des Kantons Tessin
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à la consti-
tution du canton du Tessin
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An den Nationalrat – Au Conseil national
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Massnahmen
zur Verbesserung der Effizienz
und der Rechtsstaatlichkeit
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Fortsetzung – Suite
Siehe Seite 1111 hiervor – Voir page 1111 ci-devant

__________________________________________________________

Wicki Franz (C, LU): Ich spreche nur zur Vorlage B, zur Än-
derung des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechts-
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